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Beratungsfolge Datum Behandlung 
   

 Anfragen 01.07.2024 öffentlich 
   

 

 

Anfrage nach § 9 Abs. 2 GeschO 

 

 

Sehr geehrter Oberbürgermeister, 

 

nach Medienberichten sind zum 1. Juli 2024 erneut die Eigenanteile der Pflegebedürftigen in 

Heimen (Zuzahlungen) gestiegen. Wegen fehlender sozialer Leistungsfähigkeit muss die Stadt 

Erfurt für einen Teil der Pflegebedürftige die Zuzahlungen teilweise oder vollständig als örtlicher 

Sozialhilfeträger übernehmen. Die Erhöhung der Zuzahlungen hat also Auswirkungen auf den 

Stadthaushalt. 

 

Vor diesem Hintergrund stelle ich folgende Fragen: 

 

1. Welche Erkenntnisse liegen vor, wie sich die nachgefragten erhöhten Zuzahlungen für die 

Pflegebedürftigen in Heimen auf den Stadthaushalt 2024 auswirken oder auswirken 

könnten?  

2. In wie vielen Fällen muss die Stadt Erfurt zum 30. Juni 2024 Zuzahlungen für 

Pflegebedürftige in Heimen anteilig oder vollständig übernehmen, wie haben sich die 

Fallzahlen im Vergleich zu 2022 und 2023 entwickelt?  

3. In welcher Höhe musste die Stadt 2022 und 2023 Zuzahlungen für Pflegebedürftige in 

Heimen übernehmen; in welcher Höhe sind diese Kosten für die Stadt für 2024 geplant, 

wie wird das V-Ist zum Jahresende prognostiziert; in welcher Höhe erhält hierfür die Stadt 

Erstattungen durch das Land oder durch Dritte? 
Anlagenverzeichnis 

 

 

 

11.07.2024, gez. i. A. xxxxxxxx 

Datum, Unterschrift 

 

 

  

 

Fraktion Die Linke, Herr Dr. Wolfram 
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